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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Die von einer privaten Vereinigung veranstaltete Bundesfeier auf dem Rütli erfreute
sich auch dieses Jahr grosser Aufmerksamkeit bei den Medien. Nach den störenden
Auftritten von Rechtsextremen in den Jahren 2004 und 2005 sorgten die Veranstalter
wie bereits im Vorjahr mit strengen Sicherheitsmassnahmen dafür, dass nur
vorangemeldete Gäste Zugang fanden. Die Rechtsradikalen wurden nicht zugelassen;
rund 300 von ihnen folgten einem Aufruf der PNOS und versammelten sich eine Woche
später am selben Ort. Im Zentrum der 1. August-Feier auf dem Rütli standen im
Berichtsjahr die Frauen. Die mitveranstaltenden Frauenorganisationen hatten
Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey (sp) und Nationalratspräsidentin Christine
Egerszegi-Obrist (fdp, AG) als Hauptrednerinnen eingeladen. Die Kantone der
Innerschweiz waren weder von der Idee einer von der SP-Bundespräsidentin
angeführten Frauenfeier am 1. August noch vom zu erwartenden Sicherheitsaufwand
angetan und stellten phasenweise die Durchführung des diesjährigen Anlasses in Frage.
Der Disput hatte auch wahlkampfspezifische Aspekte und wurde von den Medien
während Monaten in breitester Form abgehandelt. Die SP gebärdete sich als Hüterin
des schweizerischen Patriotismus und die SVP fand auf einmal diese Bundesfeier auf
dem Rütli (in den Worten ihres Präsidenten Maurer „… nur eine Wiese mit Kuhdreck“)
nicht mehr so wichtig. Die Finanzierung des Sicherungsaufwands übernahmen, nach
einigem Hin und Her und der Zusage eines Beitrags von privaten Sponsoren, die Stadt
und der Kanton Luzern sowie Uri. Die Veranstaltung wurde ohne Störungen
durchgeführt. Diese Feier und ihre Umstände wurden auch im Parlament zu einem
Thema. Der Bundesrat bestätigte in seiner Antwort auf eine Interpellation Inderkum
(cvp, UR) seine Haltung, dass sich der Bund nicht finanziell an dieser Veranstaltung auf
dem Rütli beteiligen werde. Grundsätzlich lehne die Landesregierung die Durchführung
einer zentralen nationalen Bundesfeier, egal ob auf dem Rütli oder anderswo, ab, da
dies nicht dem föderalistischen Charakter der Schweiz entsprechen würde. 1

ANDERES
DATUM: 01.08.2007
HANS HIRTER

Image der Schweiz im Ausland

Zum zweiten Mal nach 2008 unterzog der UNO-Menschenrechtsrat die Schweiz einer
Prüfung. Im so genannten Universal Periodic Review können die UNO-Mitgliedstaaten
die Menschenrechtssituation in einem Land evaluieren und Empfehlungen abgeben.
Mehr als 80 Staaten überreichten der Schweiz total 140 Empfehlungen, von denen 50
akzeptiert und vier sofort abgelehnt wurden. Die restlichen 86 Empfehlungen wurden
näher geprüft. Bundesrat Burkhalter, der den Bericht Ende Oktober präsentierte, wies
darauf hin, dass der Schweiz im Allgemeinen ein gutes Zeugnis hinsichtlich der
Respektierung der Menschenrechte ausgestellt worden sei. Kritik wurde wegen der
Minarettinitiative und fremdenfeindlichen Plakaten im Vorfeld von Abstimmungen
angebracht. Darüber hinaus wurden polizeiliche Übergriffe an Menschen aus Staaten
der Dritten Welt angeprangert. Bemängelt wurden zudem Schwächen hinsichtlich der
Gleichstellung der Geschlechter und der Diskriminierung von Behinderten. Der Schweiz
wird empfohlen, Initiativen vorgängig auf die Kompatibilität mit Menschenrechten zu
prüfen. Darüber hinaus solle eine nationale Menschenrechtsorganisation eingerichtet
werden. Das 2011 geschaffene Kompetenzzentrum für Menschenrechte wurde zwar als
erster entsprechender Schritt begrüsst, aber als noch nicht genügend beurteilt. 2

ANDERES
DATUM: 31.10.2012
MARC BÜHLMANN
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Rechtsordnung

Privatrecht

Im März legte eine vom EJPD eingesetzte Expertengruppe aus Vertreterinnen und
Vertretern von Frauenschutzorganisationen im Erotikbereich, der Sozialpartner, der
Kantone sowie der betroffenen Bundesstellen einen Bericht zur Verbesserung der
rechtlichen Rahmenbedingungen der im Erotikgewerbe tätigen Frauen vor. Bei den 26
vorgeschlagenen Massnahmen werden Instrumenten wie der Aufhebung der
Sittenwidrigkeit von Prostitutionsverträgen und der Abschaffung des Cabaret-
Tänzerinnen-Status der Vorzug gegenüber dem in anderen Ländern eingeführten
Prostitutionsverbot gegeben. 3

ANDERES
DATUM: 24.03.2014
NADJA ACKERMANN

Grundrechte

Der Ständerat überwies in der Wintersession 2019 ein Postulat von Andrea Caroni (fdp,
AR), das vom Bundesrat einen Bericht zur rechtlichen Ungleichbehandlung von Frauen
und Männern im Bundesrecht forderte. Laut dem Postulanten müssten bestehende,
direkte Ungleichbehandlungen von Männern und Frauen im Bundesrecht sowie auch die
Auswirkungen davon vertieft untersucht werden. Caroni hatte bereits im Juni 2019 eine
Interpellation (Ip. 19.3548) mit derselben Frage eingereicht. Als Antwort darauf hatte
sich der Bundesrat bereit erklärt, ein Gutachten zur Thematik zu erstellen. Mit seinem
Postulat wollte Caroni dieses Gutachten in einem Bericht verbindlich festhalten. Der
Bundesrat erachtete die Annahme des Postulats aufgrund der bereits laufenden
Arbeiten zum Gutachten als nicht notwendig, verzichtete letztlich aber auf eine
Abstimmung im Rat. Weil kein Gegenantrag vorlag, wurde das Postulat stillschweigend
angenommen. 4

ANDERES
DATUM: 12.12.2019
LENA BALTISSER

Öffentliche Ordnung

Die grösste politische Demonstration fand 1991 am Frauenstreiktag vom 14. Juni statt.
Mehrere zehntausend Frauen gingen an diesem Tag in vielen Orten der Schweiz auf die
Strasse; am besten besucht war die Kundgebung in Zürich mit rund 10'000
Demonstrantinnen. Die grösste Kundgebung an einem Ort war allerdings die nationale
Demonstration gegen den Golfkrieg vom 26. Januar in Bern mit 15'000 Teilnehmenden.
Der Golfkrieg war denn auch dominierendes Thema bei den insgesamt 29 (inkl. sechs
Kundgebungen zum Frauenstreik, 1990: 26) von uns verzeichneten Demonstrationen mit
1'000 und mehr Beteiligten: zehn Grosskundgebungen – davon eine aus Protest gegen
die Bombardierung Israels durch den Irak – fanden aus diesem Anlass statt.
Zweithäufigstes Thema war der Bürgerkrieg in Jugoslawien: viermal waren es Kroaten, je
einmal Albaner aus Kosovo bzw. Serben, welche für ihre Sache Grosskundgebungen
durchführten. Zweimal in Bern und je einmal in Zürich und Freiburg versammelten sich
mehr als tausend Staatsangestellte, um gegen Verschlechterungen der
Arbeitsbedingungen, insbesondere die Nichtgewährung des vollen Teuerungsausgleichs
zu protestieren. Rund zwei Drittel dieser grossen Kundgebungen wurden in den Städten
Bern und Zürich durchgeführt (je neun).

In dieser Zusammenstellung sind die Kundgebungen der Gewerkschaften zum 1. Mai,
welche in den Grossstädten jeweils einige Tausend Beteiligte aufweisen, und die
traditionellen Ostermärsche der Pazifisten im schweizerisch/deutschen Grenzgebiet
nicht erfasst. Demonstrationen mit 1'000 und mehr Teilnehmenden, unterteilt nach
Ort, Datum (Zeitung), Anzahl Teilnehmende und Thema:

Bern: 15.1. (3'000 / Golfkrieg), 16.1. (2'500 / Golf), 28.1. (15'000 / Golf), 29.4. (1'000 /
Kurden im Irak), 27.5. (2'000 / Kroaten), 30.9. (1'500 / Serben), 12.9. (1'000 /
Staatsangestellte), 1.11. (6'000 / Staatsangestellte);
Zürich: 18.1. (1'000/ Golf), 21.1. (2'000 / Golf), 28.1. (2'000 / Kroaten), 4.2. (1'500 / Golf,
Israel), 1.7. (2'500 / Kroaten und Slowenen), 9.12. (1'000/ Kroaten), 12.12. (1'500 /
Staatsangestellte), 23.12. (1'500 / gegen Rassismus);
Genf: 14.1. (6'000 / Golf), 21.1. (5'000 / Golf), 7.10. (2'000 / Kosovo-Albaner);
Basel: 18.1. (1'500 / Golf), 21.1. (6'000 / Golf);
Freiburg: 22.11. (2'000 / Staatsangestellte);
Lausanne: 16.1. (1'500 / Golf).

Aktionen zum Frauenstreiktag fanden an unzähligen Orten statt. Eigentliche

ANDERES
DATUM: 23.12.1991
HANS HIRTER
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Demonstrationen mit mehr als 1'000 Teilnehmerinnen wurden gemeldet aus: Zürich
(10'000), Genf (6'000), Aargau (4'000), Basel (3'000), Winterthur (2'000) und Bern
(1'500). 5

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Nicht nur Wirtschaftskader geraten ob ihrer Entlohnung in die Medien, sondern in
schöner Regelmässigkeit auch immer wieder die Bundesrätinnen und Bundesräte. Laut
der Bundesinformationsseite ch.ch verdiente ein Mitglied der Landesregierung im Jahr
2015 rund CHF 445'000 zuzüglich etwa CHF 30'000 Spesenentschädigung. Das
Präsidialamt wird mit zusätzlichen CHF 12'000 pro Jahr entschädigt. Zu diskutieren
gaben allerdings nicht die im Vergleich zur Privatwirtschaft eher geringen Saläre der
aktiven Bundesrätinnen und Bundesräte als vielmehr die Ruhegehälter der ehemaligen
Magistratinnen und Magistrate. Diese erhalten in der Regel die Hälfte des Lohnes, den
sie während ihrer Amtszeit bezogen hatten. Voraussetzung ist allerdings, dass die
Amtszeit mindestens vier Jahre betragen hat. War dies nicht der Fall oder ist ein
ehemaliges Regierungsmitglied weiterhin arbeitstätig, wird das Ruhegehalt gekürzt -
insbesondere dürfen das Einkommen aus Erwerbstätigkeit und die Pension zusammen
den Lohn während der Amtszeit nicht übersteigen. Auch die Witwen ehemaliger
Bundesräte erhalten eine Entschädigung, die in etwa ein Viertel des Lohnes des
Verstorbenen ausmacht. Diese seit 1919 geltende Regel war nach der Nicht-Bestätigung
von Ruth Metzler in Anbetracht des jungen Alters der CVP-Magistratin virulent
diskutiert worden. Auch Parlamentarier stiessen sich damals am Umstand, dass die
junge Ex-Magistratin während langer Zeit ein Ruhegehalt beziehen würde. Metzler gab
damals ihren Verzicht auf die Rente bekannt. Mediale und parlamentarische
Auseinandersetzungen zum Thema Ruhegehalt löste auch die Bekanntgabe von alt-
Bundesrat Moritz Leuenberger aus, dass dieser bei der Implenia ein
Verwaltungsratsmandat übernommen hatte. 2015 störte sich der Blick am Umstand,
dass Alt-Bundesrat Kaspar Villiger trotz eines mehrere Millionen umfassenden
Vermögens das volle Ruhestandsgehalt erhielt. Die Weltwoche berichtete über den
Versuch der Bundeskanzlerin Corina Casanova, Licht ins Dunkel der Ruhegehälter zu
bringen. Wer genau wie viel Ruhegehalt bezieht, ist nämlich ein gut gehütetes
Geheimnis und es werden lediglich die Gesamtsumme und die Anzahl Renten öffentlich
gemacht – laut Weltwoche bezogen 2014 fünfzehn ehemalige Bundesräte, drei
ehemalige Bundeskanzler sowie vier Witwen insgesamt CHF 4,4 Mio. Ruhegehalt. Unklar
bleibt somit zum Beispiel, ob Ruth Metzler, Joseph Deiss oder Christoph Blocher nach
wie vor auf ihre Rente verzichten, wie sie dies in der Presse verlauten liessen. Laut
Weltwoche prallte die Bundeskanzlerin mit ihrem Begehren, das sie mit immer
zahlreicher werdenden Anfragen seitens der Medien begründete, an einer Mauer des
Schweigens ab: Die angefragten ehemaligen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
möchten Anonymität in Sachen Ruhegelder bewahren – so das Fazit des
Wochenblattes. 6

ANDERES
DATUM: 18.06.2015
MARC BÜHLMANN

Landesverteidigung

Militärorganisation

Gut ein Jahr nach der ersten Stellungnahme des Bundesrates zur Zukunft der
Dienstpflicht, respektive zum entsprechenden Bericht der Studiengruppe, äusserte
sich die Regierung ausführlicher zum Stand der Arbeiten und zu den nächsten
Schritten. Es ging dabei um die langfristige Entwicklung der personellen Alimentierung
von Armee und Zivilschutz. Im Fokus stand nach wie vor das «norwegische Modell» mit
einer Ausweitung der grundsätzlichen Militärdienst- und Schutzdienstpflicht auf
Schweizer Frauen. Effektiv Dienst leisten müssten in diesem Modell aber nur diejenigen
Personen, die in Armee und Zivilschutz tatsächlich gebraucht würden. Die Inklusion von
Frauen – so die Argumentation des Bundesrates – sei jedoch sowohl von
sicherheitspolitischer als auch von gesellschaftspolitischer Relevanz und sie müsse
vertieft geprüft werden. Die Dienstpflicht auf junge Schweizerinnen auszudehnen, kam
für die Regierung also grundsätzlich in Frage. Gleichzeitig hielt der Bundesrat fest, dass
keine unmittelbare Notwendigkeit bestehe, die Dienstpflicht anzupassen. Das Prinzip
des freiwilligen Dienstes der Frauen soll zu diesem Zeitpunkt nicht angetastet werden.
Frauen, die Dienst leisten wollen, sollen dennoch verstärkt gefördert werden.
Im Vordergrund stand vorerst die personelle Sicherung des Armeebedarfs mit dem Ziel,

ANDERES
DATUM: 28.06.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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die Quote der Dienstleistenden pro Jahrgang möglichst hoch zu halten. Dazu gehören
auch Massnahmen, wie die Abgänge von der Armee hin zum Zivildienst zu verhindern
oder die Zahl der medizinischen Abgänge aus Rekrutenschulen zu verringern.
Bezüglich der zur Disposition stehenden Dienstpflicht-Modelle setzte die Regierung
vorerst auf das sogenannte Modell «Status quo plus», wobei jedoch nicht sämtliche von
der Studiengruppe vorgeschlagenen Empfehlungen zur Umsetzung gebracht werden
sollen. Damit wollte man eine Verfassungsänderung umgehen, oder zumindest noch
hinausschieben. Einige Hoffnung setzte die Regierung ins norwegische Modell,
respektive wurde dieses als «innovativ und zukunftsweisend» bezeichnet.
Bis 2020 sollen weitere Schritte erfolgen, namentlich wurde das VBS beauftragt, die
langfristige Entwicklung der Alimentierung von Armee und Zivilschutz mit qualifizierten
Dienstpflichtigen aufzuzeigen. Ebenfalls berücksichtigt werden sollen die Auswirkungen
der WEA. Erst auf diesen Erkenntnissen beruhend soll in puncto Zukunft der
Dienstpflicht weitergemacht werden. 7

Wirtschaft

Landwirtschaft

Agrarpolitik

L'année 1990 a été marquée par un recul du revenu paysan qui a régressé d'environ 10
pourcents par rapport à 1989. Cela signifie que le revenu du travail journalier d'une
exploitation familiale a diminué d'environ 30 CHF par jour, ce qui correspond donc à
1000 CHF par mois. Cela provient, d'une part, d'une diminution du rendement brut
d'environ 200 millions de CHF et d'une augmentation des charges réelles de près de
290 millions, due notamment à la hausse des taux hypothécaires. 8

ANDERES
DATUM: 30.12.1990
SERGE TERRIBILINI

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Eisenbahn

Die SBB boten Studierenden an, sie zu Lokomotivführern auszubilden. Nach einer 35
Wochen dauernden Schulung sollen sie zu Spitzenzeiten und an Wochenenden zur
Entlastung der Vollzeit-Lokomotivführer auf S-Bahnlinien zum Einsatz kommen. Die
Bahnangestellten kritisierten dieses Ansinnen; sie befürchteten Lohndumping und
einen Verlust an Sicherheit. 9

ANDERES
DATUM: 20.04.2006
MAGDALENA BERNATH

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Im Juni 2015 veröffentlichte das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) den 11.
Observatoriumsbericht zum Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der EU. Dem
Bericht zufolge lag die Nettozuwanderung aus dem gesamten EU/EFTA-Raum 2014 mit
50'600 Personen deutlich unter dem Wert des Vorjahrs (68'000). Über 60% der neu
ausgestellten Aufenthaltsbewilligungen gingen dabei an Zuwanderer, die zur Aufnahme
einer Erwerbstätigkeit in die Schweiz einreisten. Im Mittel waren die FZA-Zuwanderer,
so der Bericht, "formal höher qualifziert" als die Schweizer Erwerbsbevölkerung. Seit
Inkrafttreten des Freizügigkeitsabkommens am 1. Juni 2002 haben EU/EFTA-
Staatsangehörige in der Schweiz vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im
Bereich der wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen Arbeit gefunden.
Ausgeprägt war der Beschäftigungszuwachs weiter in der Industrie, im Handel und im
Baugewerbe. Der Bericht kam weiter zum Schluss, dass sich das gesamtschweizerische
Niveau der Arbeitslosigkeit seit Inkrafttreten des FZA kaum verändert hatte. Zudem war
bei Betrachtung der ständigen Wohnbevölkerung keine relevante Lohndifferenz
auszumachen. Eine Lohndifferenz bestand hingegen zwischen ansässigen
Erwerbstätigen und Grenzgängern. Der Bericht strich vor allem die Situation im Kanton
Tessin heraus, wo sich die bereits erhebliche negative Lohndifferenz von Grenzgängern
in den letzten Jahren noch deutlich vergrössert hatte. Wie bereits im Jahr zuvor kam

ANDERES
DATUM: 23.06.2015
DAVID ZUMBACH
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der Bericht zum Schluss, dass die Zuwanderung die umlagefinanzierten
Sozialversicherungen der ersten Säule seit 2002 entlastet, jedoch im Bereich der
Arbeitslosenversicherung (ALV) gewisse Mehrkosten erzeugt hatte. 10

Im Juli 2016 veröffentlichte das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) den 12.
Observatoriumsbericht zum Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der EU. Gemäss
Bericht lag die Nettozuwanderung aus dem EU/EFTA-Raum 2015 bei 47'800 Personen
und blieb damit trotz rückläufigem Wirtschaftswachstum und eingetrübter
Beschäftigungslage nur um 5% unter dem Vorjahresniveau. Im ersten Quartal 2016 habe
sich der Zuwanderungsrückgang dann aber deutlich akzentuiert. Der Bericht, der sich in
erster Linie mit den Auswirkungen der Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt
auseinandersetzte, kam überdies zum Schluss, dass die jüngste Zuwandererkohorte im
Mittel schlechter ausgebildet war als die Zuwandererpopulation der frühen Jahre unter
der Personenfreizügigkeit und damit für den Schweizer Arbeitsmarkt eine "ungünstigere
Qualifikationsstruktur" aufwies. Zudem waren, so die Autoren, EU/EFTA-
Staatsangehörige stärker von der schwächelnden Wirtschaft und den negativen
Arbeitsmarkttendenzen betroffen als Schweizer Arbeitnehmende. Aus den Lohndaten
ergaben sich überdies wie im Vorjahr Hinweise darauf, dass im Tessin und auch im
Jurabogen Grenzgänger bei gleicher Qualifikation für die gleiche Arbeit teilweise
weniger Lohn erhielten als in der Schweizer wohnhafte Arbeitnehmende. Gleichwohl
stellte das Observatorium fest, dass das Lohnwachstum in der Schweiz seit Inkrafttreten
des Freizügigkeitsabkommens im Jahr 2002 "insgesamt robust" und "über die
Lohnverteilung hinweg ausgewogen" ausgefallen war, woraus die Autoren schlossen,
dass die flankierenden Massnahmen die Löhne der einheimischen Erwerbsbevölkerung
erfolgreich zu schützen vermochten. 11

ANDERES
DATUM: 05.07.2016
DAVID ZUMBACH

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) publie le treizième rapport de l’Observatoire
sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE relatif à l'année 2016. Le
solde migratoire par rapport à l'UE/AELE se monte à 35'000 personnes, soit une
diminution de 27% par rapport à 2015. Le solde migratoire est de 56'300 individus issus
des Etats tiers. L'année 2016 enregistre une baisse importante de l'immigration
portugaise (1'400 personnes; -72% par rapport à 2015), espagnole (2'000; -41%) et
allemande (3'500; -36%). L'immigration française et italienne reste relativement élevée
(9'500; -14% et 5'700; -26%).  
Le rapport dresse également un bilan des quinze années de libre circulation.
L'immigration nette moyenne par année englobe 65'500 personnes, dont les deux tiers
proviennent de l'UE. Le marché du travail suisse requérant de la main d’œuvre
hautement qualifiée, la main d’œuvre de l'UE se retrouve fortement représentée dans
les branches des services. Avant la crise financière de 2008-2009, la plupart de la main
d’œuvre étrangère était issue d'Allemagne. Suite à celle-ci, l'immigration émane
principalement de l'Europe du Sud et de l'Est. Au regard de l'évolution du marché du
travail sur la période, il n'y a eu aucun signe d'une répercussion négative de
l'immigration sur le chômage. Par contre, la libre circulation aurait favorisé un léger
frein à la croissance des salaires des travailleurs hautement qualifiés. 12

ANDERES
DATUM: 04.07.2017
DIANE PORCELLANA

Löhne

Die bereits in den Vorjahren beobachtete Tendenz, den Teuerungsausgleich nicht mehr
automatisch zu gewähren, sondern an eine Leistungskomponente zu koppeln,
verstärkte sich weiter. So einigten sich der Schweizerische Bankpersonalverband und
die Banken auf ein neues Salärsystem nach Leistungskriterien. Auch Ciba-Geigy schaffte
den Automatismus beim Teuerungsausgleich ab, erhöhte die Löhne generell lediglich
um 3,5% und stellte weitere zwei Prozent der Lohnsumme für individuelle
Einkommensanpassungen zur Abgeltung der persönlichen Leistung zur Verfügung. 13

ANDERES
DATUM: 02.12.1992
MARIANNE BENTELI

Die Gewerkschaften stiegen mit der Forderung nach mindestens dem vollen
Teuerungsausgleich in die traditionellerweise im Herbst stattfindenden
Lohnverhandlungen, doch konnte dieser in den meisten Branchen wegen der anhaltend
angespannten Wirtschaftslage nicht erreicht werden. 14
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Für 1996 verlangten die Gewerkschaften Lohnerhöhungen von zwei bis drei Prozent. Sie
argumentierten, die Reallöhne hätten in den letzten vier Jahren durchschnittlich um
zwei Prozent abgenommen. Die wirtschaftliche Lage habe sich wieder verbessert,
weshalb die Betriebe in der Lage seien, zumindest die von der Mehrwertsteuer
verursachte Teuerung auszugleichen. Durch eine Erhöhung der Kaufkraft würde zudem
die Konjunktur weiter angekurbelt. Die Arbeitgeber weigerten sich demgegenüber
strikte, die Kompensation der mehrwertsteuerbedingten Teuerung als
Arbeitgeberverpflichtung anzuerkennen. Zudem wollten sie Lohnerhöhungen nicht
generell, sondern höchstens individuell gewähren. Als Zeichen für die vor allem auf
Arbeitgeberseite generell verhärteten Fronten bei den Lohnabschlüssen wurde der
Umstand gewertet, dass die Verhandlungen im Bankensektor erstmals scheiterten. Die
Gewerkschaften wiesen das diesbezügliche Angebot der Arbeitgeber als völlig
ungenügend zurück, worauf diese die Verhandlungen in die Betriebe verlegten und zu
individuellen Lohnanpassungen übergingen. 15

ANDERES
DATUM: 23.09.1995
MARIANNE BENTELI

Die Lohnverhandlungen in der Uhrenindustrie konnten hingegen erfolgreich
abgeschlossen werden. Die rund 30 000 dem GAV unterstellten Beschäftigten erhalten
ab 1996 eine monatliche Lohnerhöhung von 75 Fr., was einem Anstieg von 1,72% des
Durchschnittslohns entspricht. 16

ANDERES
DATUM: 26.10.1995
MARIANNE BENTELI

Erneut Vertragskonflikte gab es im Bauhauptgewerbe. Die Gewerkschaften verlangten
eine generelle Lohnerhöhung in der Grössenordnung von 2,5% sowie die im 1994
abgeschlossenen Landesmantelvertrag vorgesehenen zusätzlichen zwei Ferientage ab
1996. Der Schweizerische Baumeisterverband bot lediglich zwei Ferientage oder 0,8%
Lohnerhöhung an. Nach drei Verhandlungsrunden war die Situation derart blockiert,
dass die Gewerkschaften die Paritätische Schiedskommission anriefen, welche
bestimmte, dass die Bauarbeiter ab 1996 1,4% mehr Lohn sowie zwei Ferientage
zusätzlich erhalten. 17

ANDERES
DATUM: 14.12.1995
MARIANNE BENTELI

Immer öfter werden die Lohnforderungen auch mit der Erhaltung von Arbeitsplätzen
verquickt. In der Bauwirtschaft, wo seit 1992 rund 60 000 Arbeitsplätze gestrichen
wurden, schlossen die Gewerkschaften und die Unternehmer ein "Bündnis für die
Arbeit". Der Pakt anerkennt den Grundsatz, dass die Kaufkraft erhalten und damit die
Deflationsgefahr gebannt werden soll. Die Gewerkschaften stimmten zu, keine über den
Teuerungsausgleich hinausgehende Forderungen zu stellen. Dafür sieht die
Übereinkunft vor, mittels Arbeitszeitverkürzungen und vorzeitigen Pensionierungen
Arbeitsplätze zu sichern. Wirtschaftspolitisch verlangte die gemeinsame Arbeitnehmer-
und Arbeitgeberplattform, dass die grossen Infrastrukturbauten rasch angegangen
werden. In der chemischen Industrie verlangten die Gewerkschaften eine
Lohnsteigerung von rund zwei Prozent, zeigten sich aber auch bereit, auf diesen
Zuwachs zu verzichten, wenn mittels Arbeitszeitverkürzungen Stellen gesichert werden
könnten. In drei Branchen der Metallverarbeitung einigten sich die Sozialpartner im
Interesse der Arbeitsplatzerhaltung auf eine Lohn-Nullrunde; im Carosseriebereich
wurde eine ähnliche Entscheidung getroffen. 18

ANDERES
DATUM: 04.12.1996
MARIANNE BENTELI

Je länger der wirtschaftliche Aufschwung auf sich warten lässt, desto schwächer wird
die Position der Gewerkschaften in den Lohnverhandlungen. Mit wenigen Ausnahmen
standen bei der diesjährigen Lohnrunde branchenweite Abkommen nicht mehr zur
Diskussion. Zum Teil wurde nicht einmal konzernweit verhandelt. Bei ABB Schweiz
beispielsweise wurden die Löhne betriebsweise ausgehandelt, was zu über 40
voneinander losgelösten Lohnverhandlungen führte. Nach dem Scheitern der
gewerkschaftlichen Forderung nach einer generellen Lohndiskussion sowohl für die
Arbeiter wie die Angestellten in der Basler Chemie, verhandelten auch dort die Chefs
nur mehr direkt mit den Betriebskommissionen. Ausgehandelt wurde dabei eine
Erhöhung der Lohnsumme um 1,3%. Die Migros-Angestellten erhielten ebenfalls keinen
generellen Teuerungsausgleich mehr, dafür standen den einzelnen Migros-
Unternehmen maximal 1% ihrer Bruttolohnsumme für leistungsbezogene
Lohnanpassungen zur Verfügung. 19
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Zum Auftakt der Lohnrunde für 1997 verlangten die Gewerkschaften mindestens eine
Teuerungszulage von 1% und dort, wo der Betriebsertrag es ermöglicht, 0,5%
Reallohnerhöhung. Hauptargument der Gewerkschaften war, dass Lohnerhöhungen
unter 1,5% die Deflationstendenzen verstärken könnten. Arbeitgeberverbandsdirektor
Hasler hielt eine Erhöhung der Lohnsumme von 1% zum Teuerungsausgleich zwar für
realistisch, machte aber klar, dass es keine generellen, sondern nur noch individuelle,
leistungsbezogene Lohnerhöhungen geben werde und auch Lohnsenkungen durchaus
möglich seien. 20

ANDERES
DATUM: 31.12.1996
MARIANNE BENTELI

Gemäss den Erhebungen des BFS nahmen die Löhne 1998 real um 0,6% zu. Die Männer
profitierten mit einem Zuwachs von 0,7% etwas mehr von der Lohnsteigerung als die
Frauen (0,5%). Noch stärker fiel die Qualifikation ins Gewicht, denn das gelernte
Personal verzeichnete einen Anstieg von 0,7%, wogegen sich das an- und ungelernte
Personal mit einem Plus von 0,4% zufrieden geben musste. Nach Arbeitsbereichen
zeigte sich ein überproportionaler Zuwachs in der Kategorie Büro und Technik (1,1%),
während sich das Lohnniveau in den Kategorien Verkauf (0,2%) und Betrieb (0,1%) kaum
veränderte. Praktisch gleichauf entwickelten sich die Wirtschaftssektoren: In der
Industrie wurde ein Plus von 0,6%, in den Dienstleistungen eines von 0,7% erreicht.
Hinter diesen Durchschnittswerten verbergen sich zum Teil gegensätzliche
Entwicklungen in den einzelnen Branchen. So konnten die Angestellten in den
Bereichen Nachrichtenübermittlung und Chemie einen ansehnlichen Lohnzuwachs von
rund 4% verzeichnen, während die Löhne bei den Versicherungen (nach einem 4%igen
Wachstum im letzten Jahr) und im Gastgewerbe rückläufig waren
. 21

ANDERES
DATUM: 23.03.1998
MARIANNE BENTELI

Nachdem Arbeitgeberdirektor Hasler im Sommer hatte verlauten lassen, nach den
sieben “mageren Jahren” würden angesichts des Wirtschaftsaufschwungs
Reallohnerhöhungen wieder drin liegen, verlangten die Arbeitnehmerverbände
generelle Lohnerhöhungen um 1,5%, für besonders wachstumsintensive Branchen
sogar um 2-3%. Eine breit gestreute Anhebung der Löhne lehnten die Arbeitgeber aber
ab; sie wollten diese vielmehr von den Branchen, dem Geschäftsgang der einzelnen
Betriebe und von den individuellen Leistungen der Lohnempfänger abhängig machen. 22

ANDERES
DATUM: 15.10.1998
MARIANNE BENTELI

Mitte Jahr eröffneten die Gewerkschaften und Angestelltenverbände mit ihrer
Forderung nach einer je nach Branche generellen Reallohnerhöhung von bis zu 6,5%
die Lohnrunde 2000; gleichzeitig sagten sie den erfolgsabhängigen Lohnbestandteilen
den Kampf an, da damit ein Teil des unternehmerischen Risikos auf die
Arbeitnehmerschaft überwälzt werde. An einer Grosskundgebung in Bern
demonstrierten rund 18 000 Personen, insbesondere aus dem Baugewerbe, aber auch
aus Industrie, Gastgewerbe und Verkauf, für 200 Fr. mehr Lohn für alle und
Mindestsaläre von 3000 Fr. Die Gewerkschaften drohten, falls die
Produktivitätsfortschritte der letzen Jahre nicht an die Beschäftigten weitergegeben
würden, müssten diese wieder vermehrt den Streik als Mittel zur Durchsetzung ihrer
Forderungen ins Auge fassen. 23

ANDERES
DATUM: 10.11.1999
MARIANNE BENTELI

Ende Jahr veröffentlichte das BFS weitere Ergebnisse seiner auf den Zahlen von 1998
basierenden Lohnstrukturerhebung. Demnach profitierten zwischen 1996 und 1998 vor
allem Angestellte mit anspruchsvollen Tätigkeiten in Hochlohnbranchen vom
gestiegenen Lohnvolumen. Die erhobenen Daten zeigten, dass die berufliche
Qualifikation nur einen Teil der Salärunterschiede erklärt. Tendenziell etwas aufgeholt
haben offenbar die Frauenlöhne; nach wie vor verdienen die Frauen aber, ungeachtet
ihrer Qualifikation, rund 20% weniger als die Männer. Insgesamt 30% der
Vollbeschäftigten erzielten einen Nettolohn unter 4000 Fr. Auch hier gab es grosse
Unterschiede zwischen den Branchen und den Geschlechtern. So gehörten nur 0,3%
der Bankangestellten, aber 16% der Detailhandelsangestellten und 40% der
Beschäftigten im Gastgewerbe zu diesen Tieflohnbezügern; Frauen waren mit 53% in
dieser Einkommensgruppe deutlich stärker vertreten als Männer, von denen nur rund
20% weniger als 4000 Fr. Nettolohn erhielten. 24
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Für 2001 handelten die Gewerkschaften im Mittel 2,9% mehr Lohn aus; davon wurden
2,1% generell und 0,8% individuell zugesichert. Die Gewerkschaften hatten ursprünglich
mindestens 3,5% verlangt (rund 2% Teuerungsausgleich und 1,5% Reallohnzuwachs).
Der Trend hin zu immer mehr individuellen Lohnerhöhungen nach dem
Leistungsprinzip scheint allerdings gebrochen zu sein. Nachdem noch 1994 rund 87%
aller Lohnanpassungen als generelle Lohnerhöhungen vereinbart worden waren, sank
dieser Anteil kontinuierlich, bis er 1998 den Tiefststand von etwa 20% erreichte. In der
Lohnrunde 1999 wurden wieder 67% des gesamtvertraglich ausgehandelten
Lohnzuwachs für generelle Lohnerhöhungen aufgewendet, Tendenz für 2000 steigend.
Der Arbeitgeberverband erklärte seine Bereitschaft, wieder vermehrt zu generellen
Lohnanpassungen zurückzukehren, mit der guten Konjunktur, welche eine nicht
unbeträchtliche Erhöhung der gesamten Lohnsumme möglich mache; zur Motivations-
und Produktivitätssteigerung wollen die Arbeitgeber aber keinesfalls auf
Leistungslohnkomponenten verzichten. 25

ANDERES
DATUM: 31.12.2000
MARIANNE BENTELI

Der SGB stellte die Feiern zum 1. Mai unter das Motto „Keine Löhne unter 3000
Franken“, eine Forderung, welche die Gewerkschaften bereits im Vorjahr erhoben
hatten. Dass die Wirtschaft Mindestlöhne in den Tieflohnbereichen verkraften könnte,
zeigte der Bericht einer aus Ökonomen und Juristen zusammengesetzten
Expertengruppe, die im Auftrag des SGB Möglichkeiten zur Festlegung von
Mindestlöhnen und deren Folgen untersuchte. Heute arbeiten 169 000
vollzeiterwerbstätige Personen zu Gehältern, die unter einem Nettoeinkommen von
2250 Fr. liegen; 400 000 Arbeitnehmende verdienen weniger als 3000 Fr. netto. Das
sind immerhin 5,4% resp. 12,9% der Unselbständigerwerbenden. In den typischen
Niedriglohnbranchen Gastgewerbe, Detailhandel und Reinigungsgewerbe arbeiten ein
Drittel bis zwei Fünftel der Angestellten zu Salären unter 3000 Fr. In den betroffenen
Betrieben würde beim geforderten Mindestlohn von 3000 Fr. die Lohnsumme um vier
bis sieben Prozent steigen. Die neuen Mindestlöhne würden sich im Gastgewerbe mit
plus drei oder vier Prozent auf die Preise auswirken, wobei allerdings auch möglich
wäre, dass dadurch die längst fälligen Strukturanpassungen beschleunigt würden. In der
Reinigungsbranche könnten substantielle Lohnerhöhungen allerdings auch zu
vermehrter Schwarzarbeit führen, weshalb deren Bekämpfung erste Priorität zukomme.
Die von Arbeitgeberseite immer wieder vorgebrachte Behauptung, Mindestlöhne
würden die Beschäftigungshöhe negativ beeinflussen, habe sich durch Untersuchungen
in Ländern mit gesetzlich festgelegtem Mindestlohn nicht erhärten lassen. Nicht
schlüssig waren sich die Experten, ob das Ziel über Normalarbeitsverträge,
Gesamtarbeitsverträge oder über gesetzlich festgelegte Minimallöhne erreicht werden
soll. 26

ANDERES
DATUM: 31.12.2000
MARIANNE BENTELI

Der Lohnstreit auf dem Bau spitzte sich in den ersten Monaten des Berichtsjahres
weiter zu. Der Aufschwung im Bauhauptgewerbe mit seinen rund 100'000
Beschäftigten – wovon rund zwei Drittel in der Gewerkschaft Bau und Industrie (GBI)
organisiert – und anstehende Grossprojekte (NEAT, Expo) stärkten die Stellung der
Gewerkschaften, die nun offen mit Streik drohten, falls die Baumeister die Ende des
Vorjahres ausgehandelten Bedingungen nicht akzeptieren sollten. Schliesslich schaltete
sich Bundesrat Couchepin ein, der befürchtete, der Lohnstreit könnte sich negativ auf
die Abstimmung über die bilateralen Verträge mit der EU auswirken, da ohne gültigen
GAV die im Vorjahr mühsam ausgehandelten Massnahmen gegen Lohndumping hinfällig
und damit die Unterstützung durch die Gewerkschaften unsicher würden. An dem von
Couchepin einberufenen runden Tisch einigten sich die Sozialpartner auf jene
Vereinbarung, die sie bereits Ende des Vorjahres ausgearbeitet hatten, welche der
Baumeisterverband im Januar aber überraschend platzen liess: den Bauarbeitern wurde
eine generelle Lohnerhöhung von 100 Fr. zugestanden, dafür machten die
Gewerkschaften die Kündigung des Landesmantelvertrages rückgängig und akzeptierten
mehr Flexibilität bei den Gleitstunden. Für 2001 handelten die Sozialpartner eine
generelle Lohnerhöhungen um 160 Fr. plus individuelle Lohnanpassungen um 40 Fr.
aus; die Gesamtlohnsumme steigt damit um rund 4,4%. 27
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Die Gewerkschaft Unia verlangte eine Anhebung der Löhne um 300 Fr. pro Monat für
alle Angestellten im Gastgewerbe, und zwar sowohl bei den gesamtarbeitsvertraglich
ausgehandelten Mindestlöhnen (2'410 Fr. für Ungelernte, 3'860 Fr. für Arbeitnehmende
mit Ausbildung), als auch bei den effektiven Gehältern. Da die Unia nicht in den Landes-
GAV eingetreten ist, konnte sie aber an den offiziellen Lohnverhandlungen mit den
Arbeitgebern nicht teilnehmen. Diese Gespräche wurden von der Union Helvetia
geführt. Auch sie forderte eine Lohnerhöhung von 300 Fr. für alle Angestellten. Zudem
verlangte sie, dass die unterste Grenze auf 3'000 Fr. netto angehoben wird. Die
Sozialpartner einigten sich schliesslich auf eine Lohnerhöhung um 100 Fr. für die
unterste Lohnklasse und von 110 bis 150 Fr. für die Kader. 28

ANDERES
DATUM: 31.12.2000
MARIANNE BENTELI

Ins Kreuzfeuer gerieten die beiden Grossverteiler Migros und Coop, die – trotz sehr
gutem Geschäftsgang – selbst langjährigen Mitarbeitenden Nettolöhne von knapp 3'000
Fr. ausrichten. FDP-Parteipräsident Steinegger forderte die beiden Firmenketten auf,
Gehälter zu bezahlen, „die zum Leben ausreichen“, da sonst die öffentliche Hand
Unternehmen der Tieflohnbranche mit der von ihr geleisteten Sozialhilfe de facto
subventionieren würde. Staatlich festgelegte Mindestlöhne verwarf er aber und meinte,
der freie Arbeitsmarkt werde die Sache von alleine regeln. Die Migros reagierte auf die
(ihrer Ansicht nach geschäftsschädigenden) Vorwürfe der Gewerkschaften mit
ganzseitigen Inseraten in allen grossen Tageszeitungen. Sie versprach darin, allen
vollzeitbeschäftigten Mitarbeitenden ab 2001 einen Bruttolohn von mindestens 3'000
Fr. auszurichten (3'300 Fr. ab 2003). Zudem verwies die Genossenschaft darauf, dass
sie in anderen Sozialbereichen (Mutterschaftsurlaub von 14 Wochen,
Leistungsprimatspension mit 62 Jahren usw.) ein sehr sozialer Arbeitgeber sei. 29

ANDERES
DATUM: 31.12.2000
MARIANNE BENTELI

In den Herbstverhandlungen für die Löhne 2002 verlangten die Gewerkschaften über
alle Branchen hinweg Lohnerhöhungen von vier bis fünf Prozent. Sie argumentierten,
die Arbeitnehmenden hätten in schlechten Zeiten auf den Teuerungsausgleich
verzichtet und zur Produktivitätssteigerung beigetragen, weshalb jetzt Nachholbedarf
bestehe. Die Explosion der Managerlöhne beweise, dass bei den Firmen das Geld dazu
vorhanden sei. Zudem sollten ihrer Auffassung nach der Teuerungsausgleich und
kollektive Lohnanpassungen wieder mehr Gewicht gegenüber der individuellen
Leistungskomponente erhalten. Die Arbeitgeber, die im Juni noch eine Erhöhung um
drei Prozent nicht ausgeschlossen hatten, krebsten im Lauf des Sommers und des
Herbsts auf rund zwei Prozent zurück. Sie machten die Konjunkturflaute geltend, die
durch die Ereignisse vom 11. September und das Swissair-Grounding noch verstärkt
worden sei. Gemäss BFS wurden in den Verhandlungen im Rahmen der wichtigsten
Gesamtarbeitsverträge (GAV) Nominallohnerhöhungen von 2,5% ausgehandelt. Davon
wurden 1,3% generell und 1,2% individuell zugesichert. Deutlich über dem Durchschnitt
lag der tertiäre Sektor mit +2,9% (1,8% generell). Starke Anstiege erzielten unter
anderem die Branchen Gesundheits- und Sozialwesen (+4,6%), Landverkehr (+3,5%)
und Nachrichtenübermittlung (+3,2%). Die in den GAV festgelegten Mindestlöhne
wurden im Mittel um 2,6% erhöht; besonders ins Gewicht fiel die Lohnanpassung im
Gastgewerbe (+3,8%). 30

ANDERES
DATUM: 31.12.2001
MARIANNE BENTELI

Nach den Ergebnissen der neuesten Lohnstrukturerhebung des BFS betrug der
Medianlohn für eine 100%ige Stelle im Jahr 2000 monatlich 5'220 Fr. brutto. Hinter
diesem gesamtschweizerischen Mittelwert verbergen sich grosse Unterschiede je nach
Branche, Geschlecht und Staatsangehörigkeit. Zwischen den Hochlohnbranchen
(Banken, Versicherungen, Forschung und Entwicklung, Chemie und Tabakindustrie) und
den Tieflohnbranchen (Detailhandel, persönliche Dienstleistungen, Gast- und
Reinigungsgewerbe, Bekleidungsindustrie) bestehen selbst für Tätigkeiten mit ähnlichen
Anforderungen Differenzen von bis zu 3'000 Fr. Während die Durchschnittslöhne seit
1998 im Jahresmittel nominal um 1,1% zunahmen und damit teuerungsbedingt stabil
blieben, stiegen jene der Kader um 1,9%, wobei die „Fringe benefits“ der
Führungskräfte (Firmenwagen, Zuschüsse an 2. Säule etc.) nicht berücksichtigt wurden.
Fast so viel zulegen (+1,8%) – wenn auch auf viel tieferem Niveau – konnten die
einfachen und repetitiven Tätigkeiten. Bescheiden blieb hingegen der Zuwachs für
Arbeiten, die Berufs- und Fachkenntnisse voraussetzen (+1,1%), gar abgenommen hat
der Medianlohn für qualifizierte Arbeiten (-0,2%). Frauen verdienten nach wie vor im
Mittel 21% weniger als Männer, selbst für Stellen mit ähnlichem Anforderungsprofil. Der
Medianlohn der ausländischen Arbeitskräfte lag im Durchschnitt 15% unter jenem ihrer
inländischen Kollegen. 31
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Im Berichtsjahr sorgten die hohen Managerlöhne insbesondere in den ehemaligen
Regiebetrieben des Bundes für publizistischen Wirbel. Ausgehend von
parlamentarischen Aufträgen überprüfte der Bundesrat diese Saläre und beurteilte sie
letztlich als marktkonform. Während Arbeitgeberverbandsdirekor Hasler die hohen
Kaderlöhne (und die damit verbundene Intransparenz der Bezüge) rechtfertigte,
massregelte der neue Präsident des Arbeitgeberverbands, Fritz Blaser, die
Firmenverantwortlichen insbesondere im Finanzbereich, deren Löhne „eine Zumutung
für die Bevölkerung“ seien. Die Schere zwischen hohen und tiefen Löhnen dürfe nicht
noch weiter aufgehen, da sonst ein staatliches Eingreifen unvermeidbar werde. 32

ANDERES
DATUM: 31.12.2001
MARIANNE BENTELI

Trotz kriselnder Wirtschaft verlangten die Gewerkschaften für 2003 generell 3% mehr
Lohn. Sie erachteten ihre Forderung als Beitrag zur Ankurbelung der Konjunktur.
Gemäss einer Umfrage der UBS wurde schliesslich eine durchschnittliche Erhöhung des
Nominallohns um 1,3% ausgehandelt. Am besten weg kamen die Informatiker und die
Mitarbeitenden in der Telekommunikationsbranche (+2,4%), gefolgt von Chemie und
Pharma (2,1%). Immerhin noch 2% mehr Lohn gab es im Gastgewerbe, im Detailhandel
und beim Kantonspersonal. Am schlechtesten schnitten das Baugewerbe (+0,8%), die
Banken (+0,7%) und die grafischen Betriebe (+0,6%) ab. 33

ANDERES
DATUM: 31.12.2002
MARIANNE BENTELI

Für die Lohnrunde 2005 verlangten die Gewerkschaften den Teuerungsausgleich von
1% und Reallohnerhöhungen von bis zu 2% für kleine und mittlere Einkommen. Sie
begründeten ihre Forderung mit der Erholung der Schweizer Wirtschaft. Gemäss den
Ergebnissen der von der Bank UBS jeweils im Herbst durchgeführten Umfragen konnten
die Gewerkschaften jedoch im Mittel lediglich um 1,4% höhere Nominallöhne
aushandeln, was bei einer Jahresteuerung von 0,9% eine Reallohnerhöhung um 0,5%
bedeutet. 34

ANDERES
DATUM: 24.12.2004
MARIANNE BENTELI

Der Gewerkschaftsbund (SGB) dachte im Berichtsjahr laut über die Lancierung einer
Volksinitiative nach, die vom Bund die Festsetzung eines Mindestlohnes verlangt, der
regelmässig an die Preis- und Lohnentwicklung angepasst wird. Der SGB schlug dabei
für das Jahr 2010 22 Fr. pro Stunde als minimalen Ansatz vor. 35

ANDERES
DATUM: 30.12.2010
NATHALIE GIGER

Compte tenu des abus salariaux liés à la libre circulation des personnes et des
interventions qui en ont découlé au parlement au fil de l’année 2011, le Conseil fédéral a
décidé de prendre les devants en présentant en mars un message relatif à la loi
fédérale portant sur la modification des mesures d’accompagnement à la libre
circulation des personnes. Le gouvernement a proposé une série de durcissements.
Afin de lutter contre l’indépendance fictive des prestataires étrangers, l’introduction
d’une obligation de fournir des documents attestant le statut de l’entreprise et de
nouveaux dispositifs de sanction ont été envisagés. En outre, le Conseil fédéral a
proposé la possibilité de sanctionner les employeurs qui ne respectent pas les salaires
minimaux prévus par les contrats-types de travail et d’interdire aux entreprises
étrangères d’offrir leurs services en Suisse si elles ne respectent pas les lois. Ces
mesures ont fait l’unanimité au sein des Chambres fédérales. Cependant, la question
de l’introduction de la responsabilité solidaire a fait l’objet de vives controverses lors
des délibérations au parlement. Selon ce principe, l’entreprise contractante et les
sous-traitants sont solidairement responsables en cas de non-respect des conditions
minimales. Au Conseil national, une courte majorité de 94 voix contre 86 a décidé de
séparer cet objet des autres mesures d’accompagnement. Alors que la gauche, le PDC
et une partie de PLR s’étaient prononcés en faveur de la responsabilité solidaire pour
faire face au dumping salarial, l’UDC et une partie du camp bourgeois s’y sont
farouchement opposés en mettant en avant les conséquences négatives pour les PME
suisses. Lors de la session d’automne, le Conseil des Etats a décidé, par 22 voix contre
18, d’introduire le principe de la responsabilité solidaire dans le domaine de la
construction, du génie civil et du second œuvre. Avalisée par une coalition de la gauche
et du PDC, cette mesure a été principalement justifiée par l’objectif d’atténuer les
inquiétudes suscitée par la libre circulation des personnes. A la grande satisfaction des
syndicats et contre l’avis des associations patronales de l’économie en général et du
bâtiment en particulier, le Conseil national s’est finalement rallié, par 115 voix contre 74,
à la position du Conseil des Etats en décembre de l’année sous revue.
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Arbeitszeit

Im Juni kam etwas Bewegung in die starren Fronten, als die Internationale
Arbeitsorganisation ILO ein Zusatzprotokoll zum Übereinkommen 89 verabschiedete,
welches die Bedingungen für Ausnahmen vom Frauen-Nachtarbeitsverbot regelt. Die
neuen Lockerungen werden dabei nur gewährt, wenn die Sozialpartner in einer Branche
oder einem Beruf zustimmen; sie kann auch für einzelne Betriebe nach Konsultation
der Sozialpartner von einer staatlichen Behörde bewilligt werden, sofern der Betrieb
punkto Sicherheit, Gesundheitsschutz und Chancengleichheit für Frau und Mann die
nötige Gewähr bietet; Schwangere und Wöchnerinnen sollen weiterhin einen
besonderen Schutz geniessen. Für die Gewerkschaften schien sich hier ein gangbarer
Kompromiss anzubahnen, umso mehr als die ILO gleichzeitig ein allgemeines
Abkommen über die Nachtarbeit (Übereinkommen 171) annahm, in welchem die
gesundheitliche Schädlichkeit der Nachtarbeit erneut bekräftigt und zu grösster
Vorsicht bei der Erteilung von Ausnahmebewilligungen gemahnt wurde. Anders als ihre
ausländischen Kollegen, die zuletzt Einlenken auf den Kompromissvorschlag
beschlossen, verweigerten hingegen die schweizerischen Arbeitgeber dem
Zusatzprotokoll ihre Zustimmung. In den folgenden Monaten drängten sie immer wieder
darauf, die Schweiz solle das Abkommen 89 innerhalb der dafür vorgesehenen Frist
(Ende Februar 1992) aufkündigen. 36

ANDERES
DATUM: 28.06.1990
MARIANNE BENTELI

Kollektive Arbeitsbeziehungen

Ein harter Kampf um Lohn und Arbeitszeit spielte sich zwischen der Crossair und der
Pilotengewerkschaft CCP ab. Obgleich letztere im Mai zugesagt hatte, den GAV
weiterzuführen, bis zum Erscheinen einer von ihr bei der Universität St. Gallen in
Auftrag gegebenen Studie über die Arbeitsbedingungen bei der zweitgrössten
Schweizer Fluggesellschaft, die als Grundlage für die Verhandlungen dienen sollte,
kündigte die CCP den GAV zuerst auf Ende Juni und dann auf Ende August und drohte
mit Streikbewegungen. Im November einigten sich Crossair und CCP auf einen neuen,
für die nächsten fünf Jahre nicht kündbaren GAV, der dem Cockpitpersonal
Verbesserungen im Lohn-, Sozialversicherungs- und Ferienbereich bringt. 37

ANDERES
DATUM: 03.02.2000
MARIANNE BENTELI

Ein Lohnstreik in der Basler Zentralwäscherei (Zeba) forderte letztlich ein politisches
Opfer, das von den Gewerkschaften so wohl nicht gewollt war. Die seit 1994 privatisierte
Zeba, in welcher der Kanton Mehrheitsaktionär ist, hatte dem Personal
Änderungskündigungen zugestellt, die zu drastischen Lohnsenkungen (von 4'200 auf
3'100 Fr.) für jene Personen geführt hätten, die noch vor der Privatisierung angestellt
worden waren. Für die soziale Abfederung dieser Massnahme war der Zeba-
Verwaltungsrat bereit, 2 Mio Fr. aufzuwerfen. Nachdem sich die eigentlich nicht als
Vertragspartnerin registrierte GBI in den Konflikt eingeschaltet und mit Arbeitskampf
gedroht hatte, wurde die Situation für die Zeba-Verwaltungsratspräsidentin, die Basler
SP-Regierungsrätin Veronika Schaller, immer ungemütlicher. Nach einem Warnstreik im
März legte der Verwaltungsrat die Änderungskündigungen vorderhand auf Eis und stellte
zusätzliche 1,5 Mio Fr. für den Sozialplan in Aussicht, allerdings nur unter der
Bedingung, dass sich die Sozialpartner bis Ende Mai über die Verwendung der 3,5 Mio
Fr. einigen. Nachdem die Frist ergebnislos abgelaufen war, sprachen sich Ende Juni die
gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiter in einer Urabstimmung für einen
unlimitierten Streik aus, falls das Unternehmen die Änderungskündigungen nicht
definitiv zurücknehme, wodurch sich die Gewerkschaften GBI und VPOD in ihrer harten
Haltung bestätigt sahen.

Der Verwaltungsrat hielt an den Kündigungen fest, nahm seine Zusage für 1,5 zusätzliche
Mio Fr. zurück, garantierte aber, dass keine Bruttolöhne unter 3'000 Fr. bezahlt
würden. Der Direktor des Gewerbeverbandes Basel-Stadt und Nationalrat Eymann (lps,
BS) sowie der Präsident des SGB des Kantons erhielten anfangs Juli ein
Vermittlungsmandat bis Ende September. GBI und VPOD verweigerten aber das
Gespräch, obgleich die Vermittler nun nicht mehr minimale Brutto- sondern
Nettolöhne von mindestens 3'000 Fr. zusagten, und eine externe Beraterfirma dem
Verwaltungsrat attestiert hatte, betriebswirtschaftlich sei der Spielraum, um im
ungelernten Bereich Löhne über dem Marktniveau zahlen zu können, gering. Entnervt
trat Ende Oktober Regierungsrätin Schaller mit sofortiger Wirkung als Präsidentin des
Zeba-Verwaltungsrates zurück. Die politische Quittung folgte aber auf dem Fuss. Ende
November wurde Schaller bei den Erneuerungswahlen für den Basler Regierungsrat
abgewählt. Ihre Wahlniederlage kostete die SP einen Sitz und begründete den
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bürgerlichen Wahlsieg in Basel-Stadt. Am 29. November traten die Mitarbeitenden der
Zeba in einen unbefristeten Streik, obgleich der Zeba-Verwaltungsrat weitere
Konzessionen gemacht hatte. Am 4. Dezember wurde der Streik beendet, nachdem sich
die Gewerkschaften mit ihren Hauptforderungen durchgesetzt hatten. 38

Streikposten der Gewerkschaft GBI verhinderten am frühen Morgen des 4. Mai die
Aufnahme der Arbeit in der Aare-Wäscherei in Rheinfelden (AG), wobei sie von mehr als
der Hälfte der 90 Angestellten unterstützt wurden. Grund für den Streik waren die
tiefen Löhne der Belegschaft sowie die fristlose Entlassung eines Vertrauensmanns der
Gewerkschaften. Nachdem die Geschäftsleitung zugesagt hatte, den Gewerkschafter
wieder einzustellen und die Lohnverhandlungen unverzüglich aufzunehmen, wurde der
Streik beendet; die Aare-Wäscherei erhöhte ab Juli die Minimallöhne um 550 Fr. pro
Monat. 39

ANDERES
DATUM: 31.12.2000
MARIANNE BENTELI

Erstmals kam es in der Reinigungsbranche zu einem GAV. Er sieht vor, dass alle
Angestellten einen 13. Monatslohn und Nettolöhne von mindestens 3'000 Fr. erhalten;
über 50-jährigen Vollzeitbeschäftigten wird zudem eine fünfte Ferienwoche gewährt.
Die Branche machte die Unterzeichnung allerdings davon abhängig, dass der GAV vom
Bundesrat für allgemeinverbindlich erklärt wird, um nicht die Konkurrenzfähigkeit von
Billigfirmen zu verstärken. 40

ANDERES
DATUM: 06.01.2001
MARIANNE BENTELI

Nach langen Verhandlungen, rhetorischen Giftpfeilen auf beiden Seiten, Streiks und
Demonstrationen einigten sich die Sozialpartner der Bauwirtschaft Mitte November auf
einen neuen Gesamtarbeitsvertrag, welcher das Rentenalter der Bauarbeiter
schrittweise auf 60 Jahre senkt. Der neue GAV tritt auf den 1. Juli 2003 in Kraft,
allerdings nur unter der von den Baumeistern eingebrachten Bedingung, dass ihn der
Bundesrat bis zu diesem Datum für die ganze Branche allgemeinverbindlich erklärt. In
einem letzten Verhandlungsmarathon setzten die Gewerkschaften GBI und Syna die
Rentenhöhe von 70% des letzten Bruttolohns (plus 6'000 Fr. Sockelbeitrag) durch. Im
Gegenzug erreichten die Baumeister, dass die Arbeitgeberbeiträge (4% der
Lohnsumme) bis 2011 nicht erhöht werden. Es wurde vereinbart, dass externe Experten
2005 überprüfen, ob die vorgesehenen Beiträge zur längerfristigen Finanzierung der
Renten ausreichen. Falls dies nicht der Fall sein sollte, müssten die Renten gesenkt
oder die Arbeitnehmerbeiträge erhöht werden. Kaum bestritten war der neue
Landesmantelvertrag, der am 1. April 2003 in Kraft tritt. Er sieht vor, dass 2003 ein
Teuerungsausgleich von 1,2%, aber keine Reallohnerhöhung ausgerichtet wird; diese
wird erst 2004 bei guter Konjunktur fällig. 41

ANDERES
DATUM: 31.12.2002
MARIANNE BENTELI

Die Gewerkschaft SMUV präsentierte ihre Forderungen für die Verhandlungen zur
Gesamterneuerung des GAV der Maschinenindustrie. Da die Erfahrungen der letzten 10
Jahre gezeigt hätten, dass die Entlöhnung nicht mit der Produktivitätssteigerung und
den Gewinnen Schritt halte, verlangte der SMUV eine Anhebung der Löhne um 2% plus
den Teuerungsausgleich. Generell soll es in der Maschinenindustrie keine Löhne unter
3'500 Fr. brutto pro Monat mehr geben. Zudem sollen konkrete Massnahmen zur
Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen getroffen werden. Die Gewerkschaft will
zudem eine Verkürzung der jährlichen Normalarbeitszeit um 40 Stunden auf 2'040
Stunden sowie zwei zusätzliche Ferientage. Schliesslich verlangte der SMUV ein direktes
Interventionsrecht der Gewerkschaften bei Entlassungen und Umstrukturierungen
sowie die Einführung einer gesetzlichen Sozialplanpflicht bei Massenentlassungen. 42

ANDERES
DATUM: 31.12.2002
MARIANNE BENTELI

In Sitten wurde Ende Jahr der erste Gesamtarbeitsvertrag (GAV) in der Schweizer
Landwirtschaft unterzeichnet. Er regelt minimale soziale Standards für 8'000
Beschäftigte in 5'000 Walliser Bauernbetrieben. Der mit den christlichen
Gewerkschaften vereinbarte GAV tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. Für die
Gewerkschaften fixiert der GAV ein "akzeptables" soziales Minimum. Für unqualifizierte
Hilfskräfte werden Stundenlöhne von CHF 10,85 bis 13,50, für Berufsleute CHF 17 bis 20
und für Kaderleute CHF 20,50 bis 24 bezahlt. Gegenüber heute steigen die Löhne - je
nach Funktion - um 1,4 bis 8%. Der Vertrag regelt neben den Minimallöhnen auch die
wöchentliche Arbeitszeit von 48 bis 55 Stunden sowie die Beteiligung an den
Krankenkassenprämien. Der GAV soll dazu beitragen, Schwarzarbeit zu verhindern. Er
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gilt für eine Dauer von drei Jahren. Im Wallis ist vor allem zur Erntezeit der Bedarf an
Hilfskräften gross, da die Gemüse-, Wein- und Obstproduktion 75% des
landwirtschaftlichen Einkommens ausmacht. 43

Les conventions collectives de travail ont fêté leurs 100 ans d’existence en 2011.
L’activité professionnelle de 1,7 millions de personnes est encadrée par une CCT, ce qui
conduit à des conditions de travail plus avantageuses que celles garanties par la loi. En
décembre, le Conseil fédéral a étendu pour la première fois le champ d'application de
la CCT au travail temporaire. Le travail temporaire a quadruplé de volume au cours des
15 dernières années, notamment sous l’influence de la circulation des personnes avec
l’Union européenne. L'extension du champ d'application s’est appliquée à toutes les
entreprises titulaires d'une autorisation de location de services, étant assurées auprès
de la SUVA et ayant, en ce qui concerne les employés loués, une masse salariale d'au
moins 1'200'000 francs par année civile. En revanche, en sont exempts les travailleurs
dont le salaire dépassait le gain maximal assuré par la SUVA (126'000 francs) ainsi que
les travailleurs loués par des entreprises agricoles en difficulté. Les entreprises de
location de services sont désormais obligées de verser aux travailleurs loués un salaire
horaire minimal se situant entre 16,46 francs et 23,59 francs si aucune autre CCT ne
s'applique. La CCT de la branche de la location de services a prévu un temps de travail
hebdomadaire normal de 42 heures, cinq semaines de vacances pour les travailleurs
âgés d'au moins 50 ans ainsi qu'une assurance perte de gains. L'extension du champ
d'application est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Un délai transitoire de trois mois
a néanmoins été prévu afin que les entreprises puissent s'adapter à la nouvelle
réglementation. 44

ANDERES
DATUM: 13.12.2011
LAURENT BERNHARD

Après une année de dures négociations, une nouvelle convention nationale du secteur
principal de la construction a été conclue en mars de l’année sous revue. La « CN 12 »
a ensuite été avalisée par les partenaires sociaux, à savoir la Société Suisse des
Entrepreneurs (SSE) pour le patronat et Syna et Unia pour les syndicats. Le texte est
entré en vigueur le 1er avril et sera valable jusqu’au 31 décembre 2015. Chaque partie
prenante a néanmoins la possibilité de résilier la convention au 31 mars 2013 en
respectant un préavis de deux mois. Au niveau des rémunérations, il a été convenu
d’une hausse de 1% en 2012, composée d’une partie générale et individuelle de 0,5%
chacune. Pour ce qui est des salaires minimaux, l’augmentation a été fixée à 1% en bloc.
En 2013, tous les salaires seront majorés de 0,5%, indépendamment du taux d’inflation.
Les syndicats ont obtenu, pour les travailleurs de plus de 55 ans, le versement de
l’intégralité du salaire net en cas de maladie et une forme de protection contre les
licenciements. En contrepartie, les salaires initiaux des travailleurs qui viennent de
terminer leur apprentissage ont été réduits. En outre, certains métiers (extraction de
sable et de gravier, transports) ont été exclus du champ d’application de la convention
collective. 45

ANDERES
DATUM: 10.03.2012
LAURENT BERNHARD

Au Tessin, le syndicat des services publics (SSP) a appelé les employés cantonaux à faire
grève le 5 décembre contre l’intention du gouvernement de diminuer, dans le cadre du
budget 2013, les salaires de 2%. Plus de 1'500 personnes se sont rassemblées devant le
siège de l’exécutif à Bellinzone. Ce sont surtout les enseignants qui ont suivi le
mouvement. 46

ANDERES
DATUM: 05.12.2012
LAURENT BERNHARD

Le 3 juin, une dizaine d’employés du supermarché Spar de la station-service de
Baden-Dättwil (AG) ont entamé un mouvement de grève. En occupant le magasin et en
barricadant son accès, les grévistes demandaient une hausse de leurs salaires et
davantage de personnel. Malgré un climat tendu, la direction de Spar, des grévistes ainsi
que le syndicat Unia se sont retrouvés autour d’une table ronde le 11 juin à Zurich. Les
négociations n’ont cependant pas abouti. Alors que l’entreprise était prête à accorder
une augmentation salariale, les différences se sont révélées insurmontables quant à la
question des effectifs. Le 13 juin, les dix protestataires ont été licenciés avec effet
immédiat. Le même jour, le Tribunal de district de Baden a ordonné le déblocage du
magasin. Face à cette décision de justice, les grévistes ont quitté les lieux et terminé
leur mouvement de grève. Par la suite, une médiation qui s’est tenue à l’office de
conciliation du canton d'Argovie a également échoué. La plupart des grévistes ont
néanmoins retrouvé un emploi au bout de quelques semaines. 47
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En été de l’année sous revue, environ 80 jardiniers du canton de Schaffhouse ont cessé
le travail afin d’obtenir une augmentation de leurs salaires. Organisée par Unia, la grève
a débuté le 3 juillet pour se terminer cinq jours plus tard, après qu’un accord ait vu le
jour entre le syndicat et les neuf entreprises horticoles touchées par l’arrêt de travail.
L’accord prévoit une hausse progressive des salaires minimaux. Ainsi, le salaire pour un
jardinier non qualifié s’élèvera à 4'200 francs à partir de 2015, contre 3'450 francs en
2013. Entre temps, les partenaires sociaux officiels avaient également trouvé un terrain
d’entente. Les salaires négociés par l’association patronale JardinSuisse et « Grüne
Berufe », le représentant des employés, se sont nettement rapprochés de ceux
imposés par Unia. 48

ANDERES
DATUM: 03.07.2013
LAURENT BERNHARD

Sous l’impulsion du syndicat SIT, une quinzaine d’employés de l’association Partage, qui
occupe des chômeurs en fin de droit dans le cadre des emplois de solidarités (EdS) du
canton de Genève, s’est mise en grève le 23 août. C’est la mauvaise ambiance de travail
qui semble avoir déclenché ce conflit social. Mis à part les « salaires de misère », les
grévistes ont évoqué un manque de respect de la part de la direction. L’arrêt de travail
a surtout été suivi dans le secteur du ramassage des ordures et du compost. Le
mouvement de grève a conduit à la dénonciation des contrats de prestations de service
par les six communes genevoises clientes. Etant donné que ces dernières ont coupé
leurs subventions, Partage a procédé le 28 octobre au licenciement collectif des dix-
sept personnes en charge de ces prestations pour des motifs économiques. Malgré
cela, le bras de fer n’a pas pris fin dans l’immédiat. En effet, la grève ne s’est éteinte
qu’à son 105ème jour. 49

ANDERES
DATUM: 23.08.2013
LAURENT BERNHARD

Au 1er octobre, la nouvelle CCT de la branche de la coiffure est entrée en vigueur (CCN
2013). Le texte, qui a abouti en mai de l’année sous revue, prévoit des améliorations
pour les salariés, notamment en matière de vacances et de rémunération. Ainsi, les
employés ayant terminé leur formation et travaillant pendant au moins 5 ans dans la
même entreprise auront droit à cinq semaines de vacances et leur salaire de base sera
progressivement porté de 3'400 francs en 2013 à 3'800 francs en 2015. Afin de lutter
contre les abus, les contrôles concernant l’exécution de la CCN 2013 seront
renforcés. 50

ANDERES
DATUM: 01.10.2013
LAURENT BERNHARD

Sept ferrailleurs travaillant sur un chantier de la Radio Télévision Suisse (RTS) se sont
mis en grève le 12 décembre de l’année sous revue pour protester contre le fait qu’ils
n’avaient pas touché de salaires pendant trois mois de la part d’une entreprise sous-
traitante. Dans la journée, le syndicat SIT et l’entreprise générale Induni ont trouvé une
solution à ce problème. 51

ANDERES
DATUM: 12.12.2013
LAURENT BERNHARD

Les partenaires sociaux de la presse écrite romande ont signé en fin d’année une
nouvelle convention collective de travail. L’association patronale Médias Suisses, qui
avait résilié la CCT au cours de l’année dernière, a obtenu l’abandon de la grille
salariale. Le texte fixe un salaire d’entrée dans la profession à hauteur de 5'842 francs.
Malgré le fait que la convention maintient les droits acquis par les journalistes, elle a été
loin de faire l’unanimité parmi ces derniers. Les délégués du syndicat Impressum ont
néanmoins approuvé la convention par 16 voix contre 7 lors d’une assemblée générale
exceptionnelle. La CCT sera effective dès le 1er janvier 2014 pour une durée minimale
de trois ans. 52
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Soziale Gruppen

Familienpolitik

In der Frühjahrssession unterbreitete die Rechtskommission des Nationalrats dem
Plenum einen Entwurf für ein neues Namensrecht. Die Vorschläge gingen auf eine
parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zurück und hätten es den
Brautleuten freigestellt, den Ledignamen der Frau oder des Mannes als gemeinsamen
Familiennamen zu bestimmen. Vorgesehen war ausserdem, dass Eltern bei der Heirat
entscheiden, welchen Namen die Kinder tragen. Die Vorlage erntete im Rat heftige
Kritik und wurde schliesslich mit 99 zu 92 Stimmen an die Kommission zurückgewiesen.
Während die Linken den Vorschlag geschlossen unterstützten, erachteten ihn die SVP
sowie Teile von CVP und FDP als zu komplex. Einige erblickten in ihm sogar eine
Bedrohung der traditionellen Familie. Mit dem überarbeiteten Entwurf der Kommission,
den der Nationalrat in der Wintersession verabschiedete, wird lediglich die Zulässigkeit
von Doppelnamen für Männer von der Verordnungs- auf die Gesetzesstufe gehoben.
Die entsprechenden Bestimmungen waren vom Bundesrat in die Zivilstandsverordnung
aufgenommen worden, nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in
einem Urteil entschieden hatte, dass auch Männer – entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen für die Frauen – Doppelnamen ohne Bindestrich tragen dürfen. 53

ANDERES
DATUM: 10.12.2009
ANDREA MOSIMANN

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Weiterhin thematisiert blieb auch die Gewalt gegenüber Frauen. Die nationale
Demonstration zum internationalen Frauentag (8. März) stand ganz in diesem Zeichen,
wobei auch an die Ausbeutung der Frauen aus der Dritten Welt erinnert wurde. Im Mai
lancierte die Vereinigung der Frauenhäuser eine Kampagne, um auf die tägliche Gewalt
gegenüber Frauen und Kindern aufmerksam zu machen. In den grossen Städten wurden
— meist auf privater Basis — punktuelle Massnahmen zum Schutz der Frauen ergriffen,
die auf reges Interesse stiessen, oft aber nicht die für die Weiterführung des Projekts
notwendige Unterstützung der öffentlichen Hand erhielten. 54

ANDERES
DATUM: 30.03.1990
MARIANNE BENTELI

Aus Anlass von 700 Jahren Eidgenossenschaft, 20 Jahren Frauenstimmrecht und zehn
Jahren Verankerung der Gleichstellung in der Bundesverfassung luden die
Bundesparlamentarierinnen für den 7. und 8. Februar zu einer zweitägigen
Frauensession ein. Rund 250 Frauen nahmen in Referaten und Arbeitsgruppen eine
Standortbestimmung vor und stellten Forderungen für die Verwirklichung der
Gleichberechtigung. Stellvertretend für die Parlamentarierinnen der ersten Stunde
sprachen die noch aktiven Rätinnen Uchtenhagen (sp, ZH) und Meier (cvp, LU) über den
'langen Marsch der Frauen nach Bern'. Besonderen Beifall fand die Feststellung Josi
Meiers, die Schweizerinnen hätten in diesen zwanzig Jahren bewiesen, dass die Frau
tatsächlich ins Haus gehöre – nämlich ins Gemeindehaus und ins Bundeshaus! Am
zweiten Tag der Frauensession wurde eine Resolution der Vorbereitungsgruppe als zu
unverbindlich zurückgewiesen. Stattdessen wurden – ohne darüber abzustimmen –
konkrete Forderungen gestellt wie beispielsweise eine frauenfreundliche 10. AHV-
Revision, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, eine stärkere Frauenvertretung in
sämtlichen politischen Gremien, mehr Hausarbeit für Männer und mehr ausserfamiliäre
Beschäftigung für Frauen. Die Frauen verlangten zudem Solidarität mit den Frauen der
Dritten Welt und eine Ächtung des Krieges als männlicher Form der Konfliktlösung. 55

ANDERES
DATUM: 07.02.1991
MARIANNE BENTELI

Ein absolutes Spitzenergebnis konnten die Frauen bei den Wahlen in der Stadt Bern
feiern. Im siebenköpfigen Gemeinderat (Exekutive) sind sie inskünftig zu dritt vertreten,
im Stadtrat (Legislative) nehmen sie 42,5% aller Sitze ein. Damit wurde Bern zur
Vorreiterin der politischen Frauenförderung und liess die bisher führenden Städte
Zürich (32%) und Genf (35%) weit hinter sich. 56

ANDERES
DATUM: 08.02.1992
MARIANNE BENTELI
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Die Wahl von Ruth Dreifuss in den Bundesrat bedeutete einerseits einen klaren
punktuellen Sieg der Frauen, da erstmals aufgrund von "Frauen-Power" ein
rechtskräftig in ein hohes Amt gewählter Mann derart unter Druck gesetzt wurde, dass
er zugunsten einer Frau auf dieses Amt verzichtete. Andererseits löste die Wahl und
deren Begleitumstände eine Bewegung aus, die unter dem Begriff "Brunner-Effekt" die
Wahlen in kantonale und kommunale Legislativen und Exekutiven nachhaltig
beeinflusste und zu einer nahezu erdrutschartißen Zunahme der Frauen in öffentlichen
Ämtern führte. 57

ANDERES
DATUM: 03.03.1993
MARIANNE BENTELI

Einstimmig genehmigte der Ständerat eine Empfehlung Frick (cvp, SZ), die vom
Bundesrat verlangte, den diskriminierenden Sonderstatus für Cabaret-Tänzerinnen aus
der Dritten Welt und Osteuropa abzuschaffen und durch ein anderes Aufenthaltsrecht
zu ersetzen, welches ihnen auch den Zugang zu weiteren Arbeitsmöglichkeiten
ausserhalb des Animationsgewerbes ermöglicht. Bundesrat Koller wies auf bereits
getroffene Massnahmen hin (Kontrolle der Arbeitsverträge und der Lokale), meldete
allerdings grösste Bedenken gegen die Möglichkeit eines Stellenwechsels an, da dies
dem Dreikreisemodell widerspreche, wonach Menschen aus der Dritten Welt und
Osteuropa in der Schweiz nur in Ausnahmefällen eine reguläre Arbeitsbewilligungen
erhalten. 58

ANDERES
DATUM: 09.12.1993
MARIANNE BENTELI

Als erster Arbeitgeber in der Schweiz erliess Radio DRS konkrete Richtlinien, mit
welchen Frauen vor sexuellen Übergriffen geschützt werden sollen. In jedem der drei
Radiostudios ist inskünftig eine Vertrauensfrau für Gespräche im Falle von sexuellen
Belästigungen zuständig. Kommt es zu einer offiziellen Beschwerde, klärt eine
mehrheitlich aus Frauen zusammengesetzte Kommission den Fall ab und kann der
Radiodirektion Sanktionen vorschlagen. Für die klagende Frau und ihre Zeuginnen
besteht ein Kündigungsschutz. 59

ANDERES
DATUM: 15.06.1994
MARIANNE BENTELI

Als Leiterin der Schweizer Delegation an der UNO-Frauenkonferenz in Peking
verurteilte Bundesrätin Dreifuss vor dem Plenum scharf jede Form von Gewalt gegen
Frauen als eine der unzulässigsten Menschenrechtsverletzungen und als
Haupthindernis auf dem Weg zur Gleichstellung der Geschlechter. Sie erinnerte daran,
dass sich nicht nur im Süden, sondern auch im Norden die Kluft zwischen Reich und
Arm weiter vertieft. Frauen hätten häufig die Hauptverantwortung für Kinder, ältere
Menschen und Kranke und seien deshalb in besonderem Masse von Armut bedroht. Seit
der 3. Frauenkonferenz in Nairobi im Jahre 1985 habe es zwar Fortschritte, aber auch
Stagnation und vielfach dramatische Rückschritte gegeben. Von der Chancengleichheit
im Bildungswesen, auf dem Arbeitsmarkt und bei den verantwortungsvollen Positionen
in Politik und Gesellschaft seien die Frauen noch weit entfernt.

Bundesrätin Dreifuss legte auch die neuen Gesetzgebungsmassnahmen der Schweiz
dar, die darauf abzielen, die Diskriminierung der Frauen abzubauen und ihre Situation
im privaten wie im öffentlichen Sektor entscheidend zu verbessern, etwa durch eine
Ausdehnung des Kündigungsschutzes bei Gleichstellungskonflikten sowie durch die
Anerkennung unentgeltlich geleisteter Arbeit für Kinder und andere zu betreuende
Personen in den Sozialversicherungen. Als wichtigsten nächsten Schritt nannte sie die
Einführung der Mutterschaftsversicherung und die Revision des Scheidungsrechts. 60

ANDERES
DATUM: 16.09.1995
MARIANNE BENTELI

1995 schafften drei Frauen den Einbruch in eine traditionelle Männerdomäne: Claudia
Kaufmann, ehemals Leiterin des Eidg. Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann
und seit 1993 stellvertretende Generalsekretärin von Bundesrätin Dreifuss, wurde als
erste Frau zur Generalsekretärin eines Departements (EDI) ernannt. Mit der Luzernerin
Ursula Widmer-Schmied wählte die Vereinigte Bundesversammlung erstmals eine Frau
zur Präsidentin des Eidgenössischen Versicherungsgerichts. Die Künstlerin Sophie
Taeuber-Arp (1889-1943) schliesslich ziert als erste Frau eine Schweizer Banknote,
nämlich die neu geschaffene 50-Franken-Note. 61
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Frauen wählen nach wie vor typische "Frauenberufe". Diese Tendenz stellte das
Bundesamt für Statistik (BFS) in einer neuen Studie über die Berufswahl fest. Zwischen
1970 und 1990 stieg der Anteil der Frauen an der Gesamtheit der erwerbstätigen
Personen zwar von 33,8 auf 38,0%, die Konzentration auf die fünf häufigsten
Frauenberufsgruppen lag aber immer noch bei 57%. An erster Stelle standen die
Büroberufe vor dem Beruf der Verkäuferin und jenem der Krankenschwester. Einzig in
den akademischen Berufen gelang es den Frauen, verstärkt in Männderdomänen
vorzudringen. Im Vergleich zu 1970 gab es 1990 mehr Ärztinnen (23% gegenüber 13,9%),
Anwältinnen (14,1% / 3,7%) und Bundesbeamtinnen (12,9% / 5,7%). 62

ANDERES
DATUM: 13.02.1996
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte Nationalrätin Goll (frap/sp, ZH) den Bundesrat beauftragen, im
Bundesbudget das Instrument einer Frauenverträglichkeitsprüfung einzuführen. Damit
sollte eine geschlechtsspezifische Analyse des Gesamtbudgets sowie einzelner
Budgetbeschlüsse ermöglicht werden, in der deutlich werden müsste, wie sich
Ausgabenkürzungen und Sparbeschlüsse auf Frauen, deren Arbeitsplätze und
spezifischen Projekte auswirken. Da dieser Vorstoss von Lisbeth Fehr (svp, ZH)
bekämpft wurde, musste dessen Behandlung verschoben werden. Ein Postulat Roth
Bernasconi (sp, GE) für eine Frauenverträglichkeitsüberprüfung der
Investitionsprogramme wurde mit 71 zu 51 Stimmen verworfen [46]. 63

ANDERES
DATUM: 04.12.1996
MARIANNE BENTELI

Der Bund Schweizerischer Frauenorganisationen, der sein 100-jähriges Jubiläum feiern
konnte, gab sich einen neuen Namen – „alliance f“ – und beschloss, künftig das
Schwergewicht auf die Entschärfung des Spannungsfeldes zwischen Familie und Beruf
zu legen. 64

ANDERES
DATUM: 23.09.2000
MARIANNE BENTELI

Mit Stichentscheid des Präsidenten unterstützte der Nationalrat eine parlamentarische
Initiative Haering (sp, ZH), welche mehr Frauen in den Verwaltungsräten von
Unternehmungen des Bundes oder Betrieben mit mehrheitlicher Bundesbeteiligung
fordert. Die Rechtskommission, welche sich ebenfalls hinter den Vorstoss gestellt hatte,
argumentierte, die verlangte Minimalquote von 30% sei nicht nur wegen des
Verfassungsauftrags der Geschlechtergleichstellung angebracht, sondern würde sich
auch für die anvisierten Gesellschaften positiv auswirken. 65

ANDERES
DATUM: 25.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Der Umstand, dass die Frauen aus den Bundesratswahlen 2003 als die grossen
Verliererinnen hervorgingen, weckte die seit dem Frauenstreik von 1994 etwas
eingeschlafene „Frauen-Power“ in der Politik wieder. Anfang Jahr beschlossen die
Frauengruppierungen der im Parlament vertretenen Parteien, regelmässige Treffen
durchzuführen. Daraus ging ein „Memorandum 10. Dezember“ hervor, in welchem die
Frauen unter anderem einen höheren Frauenanteil in Bundesrat und Parlament sowie
in kantonalen Exekutiven und Legislativen und eine bessere Vereinbarkeit von Familien-
und Erwerbsarbeit forderten. Bis in bürgerliche Kreise hinein wurde die Idee einer
(allenfalls zeitlich begrenzten) Einführung von Frauenquoten für den Bundesrat als
zumindest bedenkenswert eingestuft. Die SP reichte eine entsprechende
parlamentarische Initiative ein, die von der vorberatenden Kommission wegen der
zusätzlichen Einschränkungen bei der Wahl in den Bundesrat klar abgelehnt und im
Berichtsjahr vom Plenum noch nicht behandelt wurde. 66

ANDERES
DATUM: 13.09.2005
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion machte Nationalrätin Roth-Bernasconi (sp, GE) auf das oft tabuisierte
Phänomen der sexuellen Verstümmelung von Frauen in afrikanischen Kulturen
aufmerksam. Ihr Vorstoss beauftragt den Bundesrat, sich stärker gegen diese Praktiken
einzusetzen, vor allem durch regelmässige Informationskampagnen in der Schweiz
sowie Ausbildungs- und Erziehungsmassnahmen bei den direkt betroffenen Menschen
(Immigrantinnen und Immigranten, Medizinal- und Pflegepersonal, Lehrerschaft,
Personal der öffentlichen Verwaltungen usw.). Der Bundesrat anerkannte zwar den
Handlungsbedarf und listete parastaatliche Kampagnen auf, erklärte aber, zusätzliche
Sensibilisierungsmassnahmen würden Ressourcen in personeller und finanzieller
Hinsicht in Höhe von mehr als 600 000 Fr. pro Jahr erfordern; diese Mittel würden dem
BAG nicht zur Verfügung stehen, weshalb er Ablehnung der Motion beantragte. Diese
Argumentation verfing aber weder im National- noch im Ständerat, welche beide die
Motion praktisch einstimmig verabschiedeten. 67
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Der Nationalrat behandelte als Erstrat das Fakultativprotokoll zum UNO-
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, welches
der Bundesrat im Vorjahr dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt hatte. Eine
Kommissionsminderheit um Miesch (svp, BL) beantragte Nichteintreten. Obgleich dies
vom Wortlaut des Protokolls als auch aus den Ausführungen der Botschaft
ausgeschlossen werden kann, hegte diese Minderheit die Befürchtung, aus den beiden
Instrumenten (Mitteilungsverfahren und Untersuchungsverfahren) liesse sich ein direkt
anwendbares Recht ableiten. Bundespräsidentin Calmy-Rey erläuterte noch einmal,
dass die Menschenrechtskonventionen der UNO und die daraus allenfalls entstehenden
Empfehlungen von Expertenkommissionen an die Mitgliedsstaaten nie rechtlich
verbindlich sind, im Gegensatz zu den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs.
Dennoch sprach sich die geschlossene SVP-Fraktion, unterstützt von einzelnen
Mitgliedern der CVP und der FDP, gegen das Eintreten aus, welches mit 102 zu 64
Stimmen beschlossen wurde. In der Gesamtabstimmung wurde der Bundesbeschluss
mit ähnlichem Stimmenverhältnis angenommen. 68

ANDERES
DATUM: 03.12.2007
MARIANNE BENTELI

2007 hatte der Nationalrat dem Bundesbeschluss über die Genehmigung des
Fakultativprotokolls vom Oktober 1999 zum UNO-Übereinkommen vom Dezember 1979
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau gegen einen
Nichteintretensantrag der SVP zugestimmt. Der Ständerat hiess das Protokoll nun bei
einer Enthaltung gut, worauf es definitiv verabschiedet werden konnte, im Ständerat
einstimmig und im Nationalrat mit 180 zu 5 Stimmen, die alle aus der SVP kamen. 69

ANDERES
DATUM: 20.03.2008
MARIANNE BENTELI

2011 feierte die Schweiz die Einführung des Frauenstimmrechts, welche sich am 7.
Februar 2011 zum vierzigsten Mal jährte. Das Anliegen wurde damals von der
Stimmbevölkerung mit 65.7% Ja-Stimmen angenommen, immerhin acht Kantone
sprachen sich aber dagegen aus. Die Schweizer Frauen konnten im Berichtsjahr noch
weitere Jubiläen feiern – so etwa 30 Jahre Verfassungsartikel und 15 Jahre
Gleichstellungsgesetz. Zudem jährte sich im Juni des Berichtsjahres der grosse
Frauenstreiktag von 1991 zum zwanzigsten Mal. Die Frauenorganisationen luden daher
Mitte Juni erneut zu einem Frauenstreiktag, um auf die verbleibenden
Diskriminierungen der Frauen, vor allem im Lohnbereich, aufmerksam zu machen. 70

ANDERES
DATUM: 07.02.2011
ANITA KÄPPELI

Le canton de Zurich a été le centre d’attention des médias nationaux suite à la création
d’un poste pour un délégué aux questions masculines. Le futur délégué, Markus
Theunert, est un acteur connu des milieux de défense des intérêts masculins. La
création de ce poste intervient un an après le refus du gouvernement de créer un
centre de compétences chargé des questions spécifiques aux garçons, aux hommes et
aux pères. Cependant, après trois semaines de fonction, Markus Theunert a
démissionné en invoquant un conflit d’intérêt entre son nouveau poste et sa fonction
de président de Männer.ch. 71

ANDERES
DATUM: 25.07.2012
EMILIA PASQUIER

La représentation féminine dans les conseils d’administration des sociétés gérées par la
Confédération atteint aujourd’hui environ 20%. Afin d’encourager la promotion des
femmes aux plus hautes instances, un « quota cible », soit non impératif, de 30% a été
fixé par le Conseil fédéral. 72

ANDERES
DATUM: 07.11.2013
EMILIA PASQUIER

Produite par la SSR, la série

Les Suisses 
a été diffusée par la SSR au mois de novembre de l’année sous revue. La série retrace le
parcours de six personnalités emblématiques du pays. Le choix des personnages,
uniquement masculins, a réveillé l’ire des Femmes socialistes qui se sont plaintes au
directeur de la SSR, Roger de Weck. 73
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«L'égalité entre hommes et femmes est largement atteinte» selon le député UDC
Sebastian Frehner (svp, BS) qui, lors de la discussion du budget de la Confédération
2019 a suggéré la suppression du bureau de l'égalité hommes-femmes. Il observe que
beaucoup de femmes étudient, voire sont majoritaires dans certaines facultés, que le
partage des tâches au sein de la famille s'est fortement modifié et que les femmes sont
dans certains cas favorisées sur le marché du travail. Le député ajoute à charge de
preuve qu'on lui a déjà refusé plusieurs postes au bénéfice d'une femme. Sa
proposition et surtout son discours ont provoqué de véhémentes réactions chez ses
co-parlementaires. Les députées PS Barbara Gysi (sp, SG) et Mattea Meyer (sp, ZH) ont
suggéré que l'heure matinale ne favorisait pas la concentration et ne protégeait pas de
l'absurdité, leur camarade Samuel Bendahan (ps, VD) a condamné les propos de
l'agrarien, qu'il juge «extrêmes» et «durs». Selon Daniel Brélaz (verts, VD) la proposition
Frehner est «excentrique» et pour Jean-Paul Gschwind (pdc, JU), «farfelue». Le
démocrate bourgeois Heinz Siegenthaler (bdp, BE) a même proposé de sauvegarder le
bureau de l'égalité, ne serait-ce que pour défendre le député Frehner, puisqu'il se sent
opprimé en tant qu'homme. Le PLR et les Verts'libéraux n'ont pas commenté les
affirmations du député Frehner, mais se sont opposés à sa proposition. 
Ueli Maurer, qui représentait dans ce débat la position du Conseil fédéral, a quelque
peu modéré la position de son collègue de parti. Certes, la condition des femmes s'est
améliorée, mais certaines inégalités demeurent. Au sujet des postes non obtenus par
Sebastien Frehner, le chef du département des finances ajoute même que «les
hommes doivent s'améliorer, car les femmes les ont rattrapé».
Seul l'UDC a suivi la proposition Frehner, par 55 voix pour (10 femmes, 45 hommes), 3
voix contre (2 femmes, 1 homme) et 4 abstentions (1 femme, 3 hommes), les 6
conseillers et conseillères restantes étaient soient absentes, soit excusées. Les deux
autres propositions de minorité, à savoir l'augmentation de budget de 200'000 francs
proposée par Samuel Bendahan (pour l'application de la nouvelle loi sur l'égalité) et de
600'000 francs par Mattea Meyer (pour l'encouragement du respect de la convention
d'Istanbul) ont été balayées par respectivement 130 et 129 voix contre 56. Les 56 voix
pour étaient celles du groupe PS, du groupe des Verts et de deux PDC. 74

ANDERES
DATUM: 28.11.2018
SOPHIE GUIGNARD

En ce 8 mars 2019, la journée internationale des droits des femmes a été largement
célébrée. Le Parlement en a donné le coup d'envoi le jeudi 7 mars, en rendant
hommage aux femmes pionnières sous la coupole fédérale, qui y sont entrées en 1971,
année du droit de vote des femmes en Suisse. Douze plaquettes à leurs noms ornent
désormais les pupitres où elles ont siégé. Dans la presse nationale, il a beaucoup été
question de l'égalité salariale, de la parité de représentation dans les organes politiques
et économiques, ainsi que de la conciliation entre travail et famille. Dans les rangs des
manifestations, les revendications étaient plus larges. Par exemple, la ville de Zurich a
vu ses noms de rue masculins féminisés, et les statues représentant des hommes
affublées de tabliers, pour attirer l'attention sur le travail domestique non rémunéré,
assumé dans la grande majorité par les femmes. A l'université une salle a été occupée
par une trentaine de femmes* (c'est à dire toute personne n'étant pas un homme
cisgenre), visant à prendre elles-mêmes la place et la visibilité que l'université ne leur
donne pas. A Berne, l'appel à une solidarité intersectionnelle entre les femmes a côtoyé
l'action "Bloody unfair - Runter mit der Tamponsteuer", qui demande une baisse de la
TVA sur les produits périodiques. Dans les Grisons, les femmes de la Frauenzentrale
marchaient pour la première fois aux côtés de celles des Eglises catholiques et
réformées. A Fribourg, rues et panneaux d'affichage ont été décorés de
représentations de clitoris, pour dénoncer l'invisibilisation, dans les manuels scolaires
notamment, de cet organe féminin. Lausanne, qui a été le théâtre du plus grand
cortège, plus de 5000 personnes selon les syndicats, a centré son discours sur les
violences faites aux femmes, avec notamment une conférence à ce sujet à l'université,
tandis que la Haute Ecole Pédagogique a consacré des ateliers à la lutte contre les
stéréotypes. Si Zurich a prolongé la fête le lendemain, avec une manifestation non
autorisée de quelques 200 personnes, l'événement majeur que les activités du 8 mars
annonçaient a été la tenue des Assises féministes du dimanche suivant. A cette
occasion, l'appel à la grève féministe et des femmes* du 14 juin 2019 a été lancé. 75

ANDERES
DATUM: 08.03.2019
SOPHIE GUIGNARD

1) TA, 20.1., 25.1., 23.2. und 11.5.07; SoZ, 21.1.07; Blick, 21.5.07 (Maurer); NZZ, 21.6.07 (Sponsoren); Bund, 31.7. (Wahlkampf) und
6.8.07 (Rechtsradikale); Presse vom 1.5.-2.8.07; AB SR, 2007, S. 230 f. (Interpellation Inderkum). Siehe auch die
Interpellationen Darbellay (cvp, VS), Haller (svp, BE), Markwalder (fdp, BE) und Menétrey (gp, VD) in AB NR, 2007, S. 1716 f. und
Beilagen III, S. 492 ff.
2) NZZ, 30.10.12.; UPR Switzerland 2012; UPR Switzerland 2012 Empfehlungen
3) Medienmitteilung Bundesamt für Migration vom 24.03.14.pdf
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